
 
Auszug aus dem Kollektivvertrag für die Forst- und Landarbeiter/innen der Gemeinde Wien–  

gültig ab 1. Jänner 2025 

 

Anmerkung:  
Vorbehaltlich der sonst noch erforderlichen Genehmigungen der verfassungsmäßigen zuständigen Organe! 

 

 


